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Ich komme nicht aus Sachsen und bin insofern nicht im Thema drin, klingt für mich aber alles
nicht besonders kompliziert. So wie ich das verstehe, heißt das, dass du zunächst die
schulpraktische Ausbildung in Deutsch machst (12 Monate) und danach (da dir kein zweites
Fach anerkannt wurde) die wissenschaftliche Ausbildung im zweiten Fach (vier
Semester).Danach fängst du den Vorbereitungsdienst an (12 Monate). Insgesamt würde ich also
von einer Dauer von vier Jahren ausgehen.
Du hast noch nicht die Zulassung zum Vorbereitungsdienst ethalten, sondern für die
Seiteneinsteigerausbildung, welche halt die oben genannten Bausteine beinhaltet.
Während der Seiteneinsteigerfortbildung bekommst du natürlich noch kein volles Gehalt. Das
Gehalt ist anhängig von deiner bishetigen Ausbildung:
„Ihre individuelle Eingruppierung erfolgt in Abhängigkeit von Ihrer konkreten Tätigkeit an der
jeweiligen Einsatzschulart und Ihren bisherigen Ausbildungsabschlüssen i. d. R. auf der
Grundlage des Abschnitts 2 der Entgeltordnung Lehrkräfte.
Beispielsweise wird eine Mathematikerin mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung, die
als Lehrerin an einer Oberschule tätig ist, mit Vertragsbeginn in der Entgeltgruppe 12
eingruppiert. Während ihrer berufsbegleitenden wissenschaftlichen Qualifizierung wird ihre
wöchentliche Unterrichtsverpflichtung regulär auf 16 Unterrichtsstunden vermindert. Sie erhält
in dieser Zeit 77% des Bruttogehalts dieser Entgeltgruppe.
Ist diese Mathematikerin an einer Grundschule tätig, wird sie auf der Basis der Entgeltgruppe
10 vergütet.
Eine Betriebswirtschaftlerin, aus deren Hochschulabschluss kein Fach ableitbar ist, wird an
einer Grundschule aktuell in der Entgeltgruppe 9 eingruppiert.
Welche konkreten Euro-Beträge sich aktuell hinter diesen Entgeltgruppen verbergen, finden Sie
auf der Website des Sächsischen Landesamts für Steuern und Finanzen unter der Überschrift “
Tabelle TV-L"“
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